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 BFP  X 

 
Kurztitel 
 
Abwägung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 102-1A "Neubau Brücke Rothensee/ 
Oebisfelder Straße" 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der von der Planänderung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 102-1A „Neubau Brücke Rothensee/Oebisfelder Straße“ in den 
Stellungnahmen vorgebrachten Anregungen hat der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Magdeburg gemäß § 1 Abs. 7 und § 3 Abs. 2 BauGB mit folgendem Ergebnis geprüft: 
 
Der Berücksichtigung von Stellungnahmen entsprechend dem Abwägungsergebnis wird 
zugestimmt. Die Abwägung, Anlage zur Drucksache, wird gebilligt. 

 
2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr beschließt vorbehaltlich der 

abschließenden Entscheidung des Stadtrates über die vorgebrachten Stellungnahmen 
(Abwägungskatalog). 
Zur Behandlung der Stellungnahmen ergeht folgender Einzelbeschluss: 
 
2.1 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben; 
Schreiben vom 07.03.11 
 
a) Stellungnahme: 
Da für das Vorhaben eine landwirtschaftlich genutzte Fläche in Anspruch genommen 
werden soll (Feldblock Nr. DESTLI0506420206), sind dem Landwirtschaftsbetrieb 
geeignete Ersatzflächen zur Verfügung zu stellen. 
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b) Abwägung: 
Beim hier laufenden Verfahren erfolgt nur eine Änderung des bereits seit 1999 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes. Die Änderung erfolgt im vereinfachten Verfahren, 
da bereits Grünfläche festgesetzt war. Es wird lediglich eine vormals für privat bestimmte 
Grünfläche in eine öffentliche geändert. Es erfolgt somit keine Veränderung der 
Zweckbestimmung. Bereits seit 1999 ist geregelt, dass diese noch ackerbaulich genutzte 
Fläche für diese Nutzung nicht  mehr dauerhaft zur Verfügung stehen wird. Ein Bedarf für 
den Ersatz von Landwirtschaftsfläche hätte im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes 
vor 1999 angemeldet werden müssen. 
Zum Planfeststellungsverfahren wurde das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten ebenfalls beteiligt (einschließlich landschaftspflegerischer Begleitplanung) und gab 
am 08.06.10 eine zustimmende Stellungnahme ab. Die Bebauungsplanänderung ist Folge 
dieses Planfeststellungsverfahrens. 
 
Beschluss 2.1: Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 
 

3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Bürger, Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Anregungen vorgebracht haben, von diesem 
Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
DS0130/11 Anlage 1 Behandlung der Stellungnahmen 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN X 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich        61 

Sachbearbeiter 
Annette Heinicke,  
Tel. Nr.: 540 5389 

Unterschrift AL / FBL 
Heinz-Joachim Olbricht 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)          VI Unterschrift      Dr. Dieter Scheidemann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 26.08.2011 
 




